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 NB-GDIKOM-F_Geodaten 

 

Muster Rahmenbedingungen 

NB-GDIKOM-F  Veröffentlichungspflicht  Kosten für Verwertung 

Ressourcentyp  Erläuterungsbedarf  Verbreitungswunsch 

Geodaten und -dokumente  Kosten für Nutzung  Verbreitungskontrolle 

 

 Intention 1 
Typfall Privatperson 

Intention 2 
Typfall Unternehmen 

Intention 3 
Typfall Behörde 

Intention 4 
Typfall Privilegierte 

NO NO NO NO 

B-I B-I B-I B-I intern nutzen 

V(BP(Id, Recht), G) V(BP(Id, Recht), G) V(BP(Id, Recht), G) V(BP(Id, Recht), G)

       

NO 
V(VT, G, BP(Id, 

Recht)) 
V(VT, G, BP(Id, 

Recht)) 
V(VT, G, BP(Id, 

Recht)) 
weitergeben 

       

       

NO NO NO NO publizieren 

       

 

Erläuterung 

Jede Nutzung der Geodaten oder -dokumente (im Folgenden mit dem Begriff „Daten“ zusammengefasst) 
setzt eine vorherige Prüfung der Identität des Nutzers und seines berechtigten Interesses voraus. Der Nut-
zer darf nur auf diejenigen Daten zugreifen, bei denen der Zugriff durch sein berechtigtes Interesse gerecht-
fertigt wird. Die interne Nutzung der Daten ist generell kostenpflichtig. Über die interne Nutzung 
hinausgehende Nutzungen zum privaten Gebrauch sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso jede Publi-
kation der Daten. Die Weitergabe der Daten ist generell vertrags- und kostenpflichtig. 

Beispiele 

Daten aus behördlichen Verzeichnissen mit kostenpflichtiger Einsichtnahme bei berechtigtem Interesse, 
z. B. aus dem Baulastverzeichnis 

 
 
 

Lesehilfe: verwendete Festlegungen in der Nutzungsrechtsmatrix  

NO Die Nutzung ist generell nicht zulässig. 

B-I 
Es besteht eine Beschränkung bei der Nutzung. Unterhalb dieser Beschränkung gelten weni-
ger restriktive Regelungen als für Nutzungen, die diese Beschränkung überschreiten. Die Be-
schränkung betrifft die Nutzung definierter Teilinhalte der GDI-Ressource. 

V(BP(Id, Recht), G) 
Die Nutzung ist erst nach erfolgreicher Prüfung von vertraglichen und / oder rechtlichen Vor-
aussetzungen zulässig. Die Identität des Nutzers wird geprüft. Das berechtigte Interesse des 
Nutzers wird geprüft. Die Nutzung ist grundsätzlich gebühren- bzw. entgeltpflichtig. 

V(VT, G, BP(Id, Recht)) 

Die Nutzung ist erst nach Abschluss eines Vertrags in schriftlicher oder elektronischer Form 
zulässig, dessen Regelungsgehalt die AGB überschreitet. Die Nutzung ist grundsätzlich ge-
bühren- bzw. entgeltpflichtig. Die Identität des Nutzers wird geprüft. Das berechtigte Interesse 
des Nutzers wird geprüft. 


